
 

Wartungs- und Servicevertrag 
Wasserenthärtungsanlage  EFH/DEFH  
 
Sehr geehrter Kunde 

 
Um die gesetzlich vorgeschriebene einwandfreie Funktion Ihrer Wasseraufbereitungsanlage 
zu gewährleisten, wird vom SVGW empfohlenen, einmal pro Jahr den Kontroll- und 
Reinigungsservice durchzuführen.  (www.sgvw.ch / Merktblatt TWP 2004/4 - Pflicht zur 
Selbstkontrolle). 
Wir werden Sie frühzeitig für einen Termin kontaktieren. Sie brauchen sich somit nicht mehr 
um die Wartung zu kümmern. 
Im Rahmen der obligatorischen Wartung werden folgende Arbeiten ausgeführt: 
 
• Eingangskontrolle. 
• Reinigen von Steuerventil. 
• Reinigen vom Soletank. 
• Salzsack durch frisch gereinigten austauschen. 
• Desinfizieren vom Harzbett. 
• Kontrolle der Rohwasserhärte. 
• Programm überprüfen, wenn notwendig optimieren. 
• Funktionskontrolle der Anlage. 
• Wiederinbetriebnahme 
• Kontrolle der Restwasserhärte. 
• Eintrag im Kontrollheft. 
 
Servicekosten, Arbeiten inkl. Anfahrt zum Pauschalpreis exkl. MWST. 
Ersatzteile werden nach Verbrauch separat verrechnet. 
 
Wartungs-Service  ein oder 2-jährlich mit Spezialentkeimung   CHF   320.00 exkl. MWST 
 
Service-Abo Antrag (bitte ausfüllen und unterschrieben zurücksenden) 
 
Name __________________________________________ 
 
Vorname ________________________________________ 
 
Adresse ________________________________________  
 
PLZ / Ort _______________________________________ 
 
Telefon _________________________________________ 
 
E-Mail __________________________________________  
 
Datum / Unterschrift_________________________________ 
 
Ο  Wartungsservice 1-jährlich  Ο  Wartungsservice 2-jährlich 
 
Der Wartungsvertrag wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen und ist bis zum mündlichen 
oder schriftlichen Widerruf bis spätestens 2 Monate vor dem Termin gültig. 
 
Bichsel Energie GmbH Emmentalstrasse 40 3432 Lützelflüh Goldbach Tel. 0848 24 24 73 
Fax 034 461 41 38 www.topwater.ch 


